
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/10/24 5Ob304/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1978

Norm

KO §93 Abs4

KO §143 Abs5

Rechtssatz

Ergibt sich aus dem Abstimmungsverzeichnis zweifelsfrei, daß dem Gläubiger das Stimmrecht vom Konkurskommissär

aberkannt wurde, und fehlt nur die Beurteilung im Tagsatzungsprotokoll, liegt ein unbeachtlicher Formfehler vor.
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5 Ob 304/78
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